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Verordnung 
vom 15. Dezember 2020 

über Massnahmen gegenüber bestimmten 
Personen und Organisationen zur 

Bekämpfung der Verbreitung und des 
Einsatzes chemischer Waffen 

Aufgrund von Art. 2 des Gesetzes vom 10. Dezember 2008 über die 
Durchsetzung internationaler Sanktionen (ISG), LGBl. 2009 Nr. 41, und 
unter Einbezug der Beschlüsse des Rates der Europäischen Union vom 
15. Oktober 2018 (GASP) 2018/1544, vom 21. November 2019 (GASP) 
2019/86 und vom 14. Oktober 2020 (GASP) 2020/1482 verordnet die 
Regierung: 

I. Zwangsmassnahmen 

Art. 1 

Sperrung von Geldern und wirtschaftlichen Ressourcen 

1) Gesperrt sind Gelder und wirtschaftliche Ressourcen, die sich im 
Eigentum oder unter direkter oder indirekter Kontrolle befinden von: 
a) im Anhang aufgeführten natürlichen Personen, Unternehmen und 

Organisationen; 
b) natürlichen Personen, Unternehmen und Organisationen, die im 

Namen oder auf Anweisung der natürlichen Personen, Unternehmen 
und Organisationen nach Bst. a handeln; 

c) Unternehmen und Organisationen, die sich im Eigentum oder unter 
Kontrolle der natürlichen Personen, Unternehmen und Organisatio-
nen nach Bst. a oder b befinden. 
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2) Es ist verboten, den von der Sperrung nach Abs. 1 betroffenen na-
türlichen Personen, Unternehmen und Organisationen Gelder zu über-
weisen oder Gelder und wirtschaftliche Ressourcen sonst wie direkt oder 
indirekt zur Verfügung zu stellen. 

3) Die Regierung kann Zahlungen aus gesperrten Konten, Übertra-
gungen gesperrter Vermögenswerte sowie die Freigabe gesperrter wirt-
schaftlicher Ressourcen ausnahmsweise bewilligen zur: 
a) Vermeidung von Härtefällen; 
b) Erfüllung bestehender Verträge; 
c) Erfüllung von Forderungen, die Gegenstand einer bestehenden ge-

richtlichen, administrativen oder schiedsgerichtlichen Massnahme oder 
Entscheidung sind; 

d) Bezahlung angemessener Honorare und Erstattung von Kosten im 
Zusammenhang mit der Erbringung juristischer Dienstleistungen; 

e) Bezahlung von Gebühren oder Dienstleistungskosten für die routi-
nemässige Verwahrung oder Verwaltung gesperrter Gelder oder wirt-
schaftlicher Ressourcen; 

f) Erfüllung amtlicher Zwecke von diplomatischen oder konsularischen 
Missionen oder internationalen Organisationen; oder 

g) Wahrung liechtensteinischer Interessen. 

4) Gesuche um Ausnahmebewilligungen sind bei der Stabsstelle FIU 
einzureichen. 

Art. 2 

Begriffsbestimmungen 

In dieser Verordnung bedeuten: 
a) Gelder: finanzielle Vermögenswerte, einschliesslich Bargeld, Schecks, 

Geldforderungen, Wechsel, Geldanweisungen oder andere Zahlungs-
mittel, Guthaben, Schulden und Schuldverpflichtungen, Wertpapiere 
und Schuldtitel, Wertpapierzertifikate, Obligationen, Schuldscheine, 
Optionsscheine, Pfandbriefe, Derivate; Zinserträge, Dividenden oder 
andere Einkünfte oder Wertzuwächse aus Vermögenswerten; Kredite, 
Rechte auf Verrechnung, Bürgschaften, Vertragserfüllungsgarantien 
oder andere finanzielle Zusagen; Akkreditive, Konnossemente, Siche-
rungsübereignungen, Dokumente zur Verbriefung von Anteilen an 
Fondsvermögen oder anderen Finanzressourcen und jedes andere Fi-
nanzierungsinstrument für Exporte; 
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b) Sperrung von Geldern: die Verhinderung jeder Handlung, welche die 
Verwaltung oder die Nutzung der Gelder ermöglicht, mit Ausnahme 
von normalen Verwaltungshandlungen von Banken und Wertpapier-
firmen; 

c) wirtschaftliche Ressourcen: Vermögenswerte jeder Art, unabhängig 
davon, ob sie materiell oder immateriell, beweglich oder unbeweglich 
sind, insbesondere Immobilien und Luxusgüter, mit Ausnahme von 
Geldern; 

d) Sperrung wirtschaftlicher Ressourcen: die Verhinderung der Verwen-
dung wirtschaftlicher Ressourcen zum Erwerb von Geldern, Waren 
oder Dienstleistungen, einschliesslich des Verkaufs, des Vermietens 
oder des Verpfändens solcher Ressourcen. 

Art. 3 

Ein- und Durchreiseverbot 

1) Die Einreise nach und die Durchreise durch Liechtenstein sind den 
im Anhang aufgeführten natürlichen Personen verboten. 

2) Die Regierung kann Ausnahmen gewähren: 
a) aus erwiesenen humanitären Gründen; 
b) zwecks Teilnahme an Tagungen internationaler Gremien, an interna-

tionalen Konferenzen oder an einem politischen Dialog betreffend 
die Verbreitung und den Einsatz chemischer Waffen; 

c) wenn die Ein- oder Durchreise zur Durchführung eines Gerichtsver-
fahrens erforderlich ist; oder 

d) zur Wahrung liechtensteinischer Interessen. 

3) Gesuche um Ausnahmebewilligungen sind beim Ausländer- und 
Passamt einzureichen. 

Art. 4 

Verbot der Erfüllung bestimmter Forderungen 

Es ist verboten, Forderungen zu erfüllen, wenn sie auf einen Vertrag 
oder ein Geschäft zurückzuführen sind, dessen Durchführung durch 
Massnahmen nach dieser Verordnung direkt oder indirekt verhindert 
oder beeinträchtigt wurde; dieses Verbot gilt für Forderungen: 
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a) von im Anhang aufgeführten Personen, Unternehmen und Organisa-
tionen; 

b) von natürlichen Personen, Unternehmen und Organisationen, die im 
Auftrag von unter Bst. a erwähnten Personen, Unternehmen und Or-
ganisationen handeln. 

II. Vollzug und Strafbestimmungen 

Art. 5 

Kontrolle und Vollzug 

1) Die Stabsstelle FIU überwacht den Vollzug der Zwangsmassnah-
men nach Art. 1 und 4. Sie prüft insbesondere die Gesuche um Ausnah-
mebewilligungen und leitet sie - erforderlichenfalls nach Konsultation 
weiterer betroffener Stellen - mit ihrer Empfehlung an die Regierung 
weiter. 

2) Das Ausländer- und Passamt überwacht den Vollzug des Ein- und 
Durchreiseverbots nach Art. 3. Es prüft insbesondere die Gesuche um 
Ausnahmebewilligungen und leitet sie - erforderlichenfalls nach Konsul-
tation weiterer betroffener Stellen - mit seiner Empfehlung an die Regie-
rung weiter. 

3) Die zuständigen liechtensteinischen Behörden ergreifen die für die 
Sperrung wirtschaftlicher Ressourcen notwendigen Massnahmen, zum 
Beispiel die Anmerkung einer Verfügungssperre im Grundbuch oder die 
Pfändung oder Versiegelung von Luxusgütern. 

Art. 6 

Meldepflichten 

1) Personen und Institutionen, die Gelder halten oder verwalten oder 
von wirtschaftlichen Ressourcen wissen, von denen anzunehmen ist, dass 
sie unter die Sperrung nach Art. 1 Abs. 1 fallen, müssen dies der Stabs-
stelle FIU unverzüglich melden. 

2) Die Meldungen müssen die Namen der Begünstigten sowie Gegen-
stand und Wert der gesperrten Gelder und wirtschaftlichen Ressourcen 
enthalten. 
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Art. 7 

Strafbestimmungen 

1) Wer gegen Art. 1, 3 oder 4 verstösst, wird nach Art. 10 ISG bestraft. 

2) Wer gegen Art. 6 verstösst, wird nach Art. 11 ISG bestraft. 

III. Schlussbestimmung 

Art. 8 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Kundmachung in Kraft. 

Fürstliche Regierung: 
gez. Adrian Hasler 
Fürstlicher Regierungschef 
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Anhang 
(Art. 1 Abs. 1, Art. 3 Abs. 1 und Art. 4) 

Natürliche Personen, Unternehmen und Organisa-
tionen, gegen die sich die Massnahmen nach Art. 1, 3 

und 4 richten 

A. Natürliche Personen 

 Name Angaben zur 
Identität 

Gründe 

1. Tariq 
YASMINA 

alias Tarq  
Yasmina 
Geschlecht: 
männlich 
Titel: Oberst; 
Staatsangehö-
rigkeit: syrisch 

Tariq Yasmina agiert als der 
Verbindungsbeamte zwischen dem 
Zentrum für wissenschaftliche 
Studien und Forschung (Scientific 
Studies and Research Centre, 
SSRC) und dem Präsidentenpalast 
und ist als solcher am Einsatz und 
an den Vorbereitungen für den 
Einsatz chemischer Waffen durch 
das syrische Regime beteiligt. 

2. Khaled NASRI alias Moham-
med Khaled 
Nasri; Haled 
Natsri; 
Geschlecht: 
männlich 
Titel: Leiter des 
Instituts 1000 
des SSRC; 
Staatsangehö-
rigkeit: syrisch 

Khaled Nasri ist der Direktor des 
Instituts 1000; hierbei handelt es 
sich um die Abteilung des SSRC, 
die für die Entwicklung und Her-
stellung von Computer- und 
Elektroniksystemen für das 
Chemiewaffenprogramm Syriens 
zuständig ist. 
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 Name Angaben zur 
Identität 

Gründe 

3. Walid 
ZUGHAIB 

alias Zughib, 
Zgha'ib,  
Zughayb; 
Titel: Doktor, 
Leiter des Insti-
tuts 2000 des 
SSRC; 
Geschlecht: 
männlich 
Staatsangehö-
rigkeit: syrisch 

Walid Zughaib ist der Direktor 
des Instituts 2000; hierbei handelt 
es sich um die Abteilung des 
SSRC, die für die mechanische 
Entwicklung und Herstellung für 
das Chemiewaffenprogramm 
Syriens zuständig ist. 

4. Firas AHMED alias Ahmad; 
Titel: Oberst, 
Leiter des  
Sicherheits-
dienstes beim 
Institut 1000 des 
SSRC; 
Geschlecht: 
männlich 
Geburtsdatum: 
21. Januar 1967; 
Staatsangehö-
rigkeit: syrisch 

Firas Ahmed ist der Direktor des 
Sicherheitsdienstes des Instituts 
1000; hierbei handelt es sich um 
die Abteilung des SSRC, die für 
die Entwicklung und Herstellung 
von Computer und Elektronik-
systemen für das Chemiewaffen-
programm Syriens zuständig ist. 
Nach dem Beitritt Syriens zum 
Chemiewaffenübereinkommen 
war er an der Weitergabe und 
Verbergung von Material betei-
ligt, das mit chemischen Waffen 
im Zusammenhang steht. 

5. Said SAID alias Saeed, Sa’id 
Sa’id, 
Titel: Doktor, 
Mitglied des 
Instituts 3000 
(alias Institut 
6000) des SSRC; 
Geschlecht: 
männlich 
Geburtsdatum: 
11. Dezember 
1955 

Said Said ist eine bedeutende 
Persönlichkeit im Institut 3000 
alias Institut 6000; hierbei handelt 
es sich um die Abteilung des 
Scientific Studies and Research 
Centre (SSRC), die für die Ent-
wicklung und Herstellung von 
syrischen Chemiewaffen zustän-
dig ist. 
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 Name Angaben zur 
Identität 

Gründe 

6. Anatoliy  
Vladimirovich 
CHEPIGA 

alias Ruslan 
BOSHIROV, 
Geschlecht: 
männlich 
Geburtsdatum: 
5. April 1979; 
12. April 1978 
Geburtsorte: 
Nikolaevka, 
Amur Oblast, 
Russland; 
Dushanbe, 
Tajikistan 

Der Offizier der Hauptverwal-
tung für Aufklärung (GRU) 
Anatoliy Chepiga (alias Ruslan 
Boshirov) hat einen toxischen 
Nervenkampfstoff ("Nowit-
schok") besessen, befördert und 
am Wochenende vom 4. März 
2018 in Salisbury eingesetzt. Am 
5. September 2018 beschuldigte 
die britische Staatsanwaltschaft 
Ruslan Boshirov der Verschwö-
rung zur Ermordung von Sergei 
Skripal, der versuchten Ermor-
dung von Sergei Skripal, Yulia 
Skripal und Nick Bailey, des 
Einsatzes und des Besitzes von 
Nowitschok sowie der vorsätzli-
chen schweren Körperverletzung 
an Yulia Skripal und Nick Bailey. 

7. Alexander 
Yevgeniyevich 
MISHKIN 

alias Alexander 
PETROV, 
Geschlecht: 
männlich 
Geburtsdatum: 
13. Juli 1979 
Geburtsorte: 
Loyga, Russ-
land; Kotlas, 
Russland 

Der Offizier der GRU Alexander 
Mishkin (alias Alexander Petrov) 
hat einen toxischen Nerven-
kampfstoff ("Nowitschok") 
besessen, befördert und am Wo-
chenende vom 4. März 2018 in 
Salisbury eingesetzt. Am 5. Sep-
tember 2018 beschuldigte die 
britische Staatsanwaltschaft Ale-
xander Petrov der Verschwörung 
zur Ermordung von Sergei Skri-
pal, der versuchten Ermordung 
von Sergei Skripal, Yulia Skripal 
und Nick Bailey, des Einsatzes 
und des Besitzes von Nowitschok 
sowie der vorsätzlichen schweren 
Körperverletzung an Yulia Skri-
pal und Nick Bailey. 
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 Name Angaben zur 
Identität 

Gründe 

8. Vladimir  
Stepanovich 
ALEXSEYEV 

Geschlecht: 
männlich 
Titel: Erster 
stellvertretender 
Chef der 
Hauptverwal-
tung der Auf-
klärung 

Vladimir Stepanovich Alexseyev 
ist der erste stellvertretende Chef 
der GRU (alias GU). Aufgrund 
seiner leitenden Funktion in der 
GRU ist Alexseyev verantwort-
lich für den Besitz, die Beförde-
rung und den Einsatz des toxi-
schen Nervenkampfstoffes "No-
witschok" durch Offiziere der 
GRU am Wochenende vom 4. 
März 2018 in Salisbury. 

9. Igor Olegovich 
KOSTYUKOV 

Geschlecht: 
männlich 
Titel: Chef der 
Hauptverwal-
tung der Auf-
klärung 

Aufgrund seiner damaligen lei-
tenden Funktion als erster stell-
vertretender Chef der GRU (alias 
GU) ist Igor Olegovich Kostyu-
kov verantwortlich für den Be-
sitz, die Beförderung und den 
Einsatz des toxischen Nerven-
kampfstoffes "Nowitschok" durch 
Offiziere der GRU am Wochen-
ende vom 4. März 2018 in Salis-
bury. 

10. Andrei  
Veniaminovich 
YARIN 

Geschlecht: 
männlich; 
Geburtsdatum: 
13. Februar 
1970; 
Geburtsort: 
Nizhny Tagil; 
Staatsangehö-
rigkeit: russisch; 
Titel: Leiter der 
Direktion für 
Innenpolitik in 
der Präsidial-
verwaltung 

Andrei Yarin ist Leiter der Direk-
tion für Innenpolitik in der Präsi-
dialverwaltung der Russischen 
Föderation. In dieser Funktion ist 
er für die Gestaltung und Umset-
zung der innenpolitischen Aus-
richtungen zuständig. Andrei 
Yarin ist ausserdem in eine Task 
Force in der Präsidialverwaltung 
berufen worden, deren Aufgabe 
es war, dem Einfluss von Alexej 
Nawalny in der russischen Ge-
sellschaft entgegenzuwirken, 
einschliesslich durch Operatio-
nen, die ihn in Misskredit bringen 
sollten. Alexej Nawalny ist wegen 
seiner herausragenden Rolle in 
der politischen Opposition Ziel 
systematischer Schikanen und 
Repression durch staatliche Ak-
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 Name Angaben zur 
Identität 

Gründe 

teure und Akteure der Justiz in 
der Russischen Föderation. Alexej 
Nawalnys Aktivitäten wurden 
während seiner Reise nach Sibiri-
en im August 2020 von den Be-
hörden der Russischen Föderation 
eng überwacht. Am 20. August 
2020 ist er schwer erkrankt und 
wurde in ein Krankenhaus in 
Omsk, Russische Föderation, 
eingeliefert. Am 22. August 2020 
wurde er in ein Krankenhaus in 
Berlin, Deutschland, verlegt. Ein 
Fachlabor in Deutschland hat 
anschliessend eindeutige Beweise, 
die auch von Laboren in Frank-
reich und Schweden bestätigt 
wurden, gefunden, dass Alexej 
Nawalny mit einem toxischen 
Nervenkampfstoff der Nowit-
schok-Gruppe vergiftet wurde. 
Dieser toxische Nervenkampf-
stoff steht in der Russischen 
Föderation nur staatlichen Stellen 
zur Verfügung. Unter diesen 
Umständen kann davon ausge-
gangen werden, dass die Vergif-
tung von Alexej Nawalny nur mit 
der Zustimmung der Präsidial-
verwaltung möglich war. Auf-
grund seiner Führungsposition in 
der Präsidialverwaltung ist Andrei 
Yarin daher dafür verantwortlich, 
dass den Personen, die die Vergif-
tung von Alexej Nawalny mit dem 
Nervenkampfstoff Nowitschok, 
die nach dem Chemiewaffen-
übereinkommen einen Einsatz von 
Chemiewaffen bedeutet, durchge-
führt haben oder daran beteiligt 
waren, Unterstützung verschafft 
oder geleistet wurde.  
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 Name Angaben zur 
Identität 

Gründe 

11. Sergei  
Vladilenovich 
KIRIYENKO  

Geschlecht: 
männlich; 
Geburtsdatum: 
26. Juli 1962; 
Geburtsort: 
Sukhumi; 
Staatsangehö-
rigkeit: russisch; 
Titel: Erster 
Stellvertretender 
Stabschef in der 
Präsidialverwal-
tung 

Sergei Kiriyenko ist Erster Stell-
vertretender Stabschef in der 
Präsidialverwaltung der Russi-
schen Föderation. In dieser Funk-
tion ist er für innenpolitische 
Angelegenheiten, einschliesslich 
politischer Gruppen und Aktivi-
täten, verantwortlich. Alexej 
Nawalny ist wegen seiner heraus-
ragenden Rolle in der politischen 
Opposition Ziel systematischer 
Schikanen und Repression durch 
staatliche Akteure und Akteure 
der Justiz in der Russischen Föde-
ration. Alexej Nawalnys Aktivitä-
ten wurden während seiner Reise 
nach Sibirien im August 2020 von 
den Behörden der Russischen 
Föderation eng überwacht. Am 
20. August 2020 ist er schwer 
erkrankt und wurde in ein Kran-
kenhaus in Omsk, Russische 
Föderation, eingeliefert. Am 22. 
August 2020 wurde er in ein 
Krankenhaus in Berlin, Deutsch-
land, verlegt. Ein Fachlabor in 
Deutschland hat anschliessend 
eindeutige Beweise, die auch von 
Laboren in Frankreich und 
Schweden bestätigt wurden, 
gefunden, dass Alexej Nawalny 
mit einem toxischen Nerven-
kampfstoff der Nowitschok-
Gruppe vergiftet wurde. Dieser 
toxische Nervenkampfstoff steht 
in der Russischen Föderation nur 
staatlichen Stellen zur Verfügung. 
Unter diesen Umständen kann 
davon ausgegangen werden, dass 
die Vergiftung von Alexej Na-
walny nur mit der Zustimmung 
der Präsidialverwaltung möglich 
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 Name Angaben zur 
Identität 

Gründe 

war. Aufgrund seiner Führungs-
position in der Präsidialverwal-
tung ist Sergei Kiriyenko daher 
dafür verantwortlich, dass den 
Personen, die die Vergiftung von 
Alexej Nawalny mit dem Ner-
venkampfstoff Nowitschok, die 
nach dem Chemiewaffenüberein-
kommen einen Einsatz von Che-
miewaffen bedeutet, durchgeführt 
haben oder daran beteiligt waren, 
Unterstützung verschafft oder 
geleistet wurde. 

12. Sergei Ivanovich 
MENYAILO  

Geschlecht: 
männlich; 
Geburtsdatum: 
22. August 
1960; 
Geburtsort: 
Alagir; 
Staatsangehö-
rigkeit: russisch; 
Titel: General-
bevollmächtigter 
Vertreter des 
Präsidenten der 
Russischen 
Föderation im 
Föderations-
kreis Sibirien 

Sergei Menyailo ist generalbe-
vollmächtigter Vertreter des 
Präsidenten der Russischen Föde-
ration im Föderationskreis Sibiri-
en und in dieser Eigenschaft dafür 
verantwortlich, die Umsetzung 
der verfassungsmässigen Befug-
nisse des Präsidenten, einschliess-
lich der Umsetzung der Innen- 
und Aussenpolitik des Staates, 
sicherzustellen. Sergei Menyailo 
ist ausserdem nichtständiges Mit-
glied des Sicherheitsrates der 
Russischen Föderation. Alexej 
Nawalny ist wegen seiner heraus-
ragenden Rolle in der politischen 
Opposition Ziel systematischer 
Schikanen und Repression durch 
staatliche Akteure und Akteure 
der Justiz in der Russischen Föde-
ration. Alexej Nawalnys Aktivitä-
ten wurden während seiner Reise 
nach Sibirien im August 2020 von 
den Behörden der Russischen 
Föderation eng überwacht. Am 
20. August 2020 ist er schwer 
erkrankt und wurde in ein Kran-
kenhaus in Omsk, Russische 
Föderation, eingeliefert. Am 
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 Name Angaben zur 
Identität 

Gründe 

22. August 2020 wurde er in ein 
Krankenhaus in Berlin, Deutsch-
land, verlegt. Ein Fachlabor in 
Deutschland hat anschliessend 
eindeutige Beweise, die auch von 
Laboren in Frankreich und 
Schweden bestätigt wurden, 
gefunden, dass Alexej Nawalny 
mit einem toxischen Nerven-
kampfstoff der Nowitschok-
Gruppe vergiftet wurde. Dieser 
toxische Nervenkampfstoff steht 
in der Russischen Föderation nur 
staatlichen Stellen zur Verfügung. 
Unter diesen Umständen kann 
davon ausgegangen werden, dass 
die Vergiftung von Alexej Na-
walny nur mit der Zustimmung 
der Präsidialverwaltung möglich 
war. Aufgrund seiner Führungs-
position als Bevollmächtigter der 
Präsidialverwaltung im Föderati-
onskreis Sibirien ist Sergei Men-
yailo daher dafür verantwortlich, 
dass den Personen, die die Vergif-
tung von Alexej Nawalny mit 
dem Nervenkampfstoff Nowit-
schok, die nach dem Chemiewaf-
fenübereinkommen einen Einsatz 
von Chemiewaffen bedeutet, 
durchgeführt haben oder daran 
beteiligt waren, Unterstützung 
verschafft oder geleistet wurde. 

13. Aleksandr 
Vasilievich 
BORTNIKOV 

Geschlecht: 
männlich; 
Geburtsdatum: 
15. November 
1951; 
Geburtsort: 
Perm; 
Staatsangehö-

Aleksandr Bortnikov ist der 
Direktor des Föderalen Dienstes 
für Sicherheit der Russischen 
Föderation und in dieser Eigen-
schaft für die Tätigkeiten des 
wichtigsten Sicherheitsdienstes in 
Russland verantwortlich. Alexej 
Nawalny ist wegen seiner heraus-
ragenden Rolle in der politischen 
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 Name Angaben zur 
Identität 

Gründe 

rigkeit: russisch;
Titel: Direktor 
des Föderalen 
Dienstes für 
Sicherheit der 
Russischen 
Föderation 

Opposition Ziel systematischer 
Schikanen und Repression durch 
staatliche Akteure und Akteure 
der Justiz in der Russischen Föde-
ration. Alexej Nawalnys Aktivitä-
ten wurden während seiner Reise 
nach Sibirien im August 2020 
vom Inlandsgeheimdienst der 
Russischen Föderation eng über-
wacht. Am 20. August 2020 ist er 
schwer erkrankt und wurde in ein 
Krankenhaus in Omsk, Russische 
Föderation, eingeliefert. Am 22. 
August 2020 wurde er in ein 
Krankenhaus in Berlin, Deutsch-
land, verlegt. Ein Fachlabor in 
Deutschland hat anschliessend 
eindeutige Beweise, die auch von 
Laboren in Frankreich und 
Schweden bestätigt wurden, 
gefunden, dass Alexej Nawalny 
mit einem toxischen Nerven-
kampfstoff der Nowitschok-
Gruppe vergiftet wurde. Dieser 
toxische Nervenkampfstoff steht 
in der Russischen Föderation nur 
staatlichen Stellen zur Verfügung. 
Unter diesen Umständen und 
angesichts dessen, dass Alexej 
Nawalny zum Zeitpunkt seiner 
Vergiftung unter Überwachung 
stand, kann davon ausgegangen 
werden, dass die Vergiftung nur 
unter Beteiligung des Föderalen 
Dienstes für Sicherheit möglich 
war. Aufgrund seiner Führungs-
position im Föderalen Dienst für 
Sicherheit ist Aleksandr Bortni-
kov daher dafür verantwortlich, 
dass den Personen, die die Vergif-
tung von Alexej Nawalny mit 
dem Nervenkampfstoff No-
witschok, die nach dem Chemie-
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 Name Angaben zur 
Identität 

Gründe 

waffenübereinkommen einen 
Einsatz von Chemiewaffen be-
deutet, durchgeführt haben oder 
daran beteiligt waren, Unterstüt-
zung geleistet wurde. 

14. Pavel Anatoli-
evich POPOV 

Geschlecht: 
männlich; 
Geburtsdatum: 
1. Januar 1957; 
Geburtsort: 
Krasnoyarsk; 
Staatsangehö-
rigkeit: russisch; 
Titel: Stellvertre-
tender Verteidi-
gungsminister der 
Russischen Föde-
ration 

Pavel Popov ist stellvertretender 
Verteidigungsminister der Russi-
schen Föderation und trägt in 
dieser Eigenschaft die Gesamtver-
antwortung für Forschungstätig-
keiten. Dazu gehören die Kon-
trolle und die Entwicklung der 
wissenschaftlichen und techni-
schen Fähigkeiten des Ministeri-
ums, einschliesslich der Entwick-
lung potenzieller und der Moder-
nisierung vorhandener Waffen 
und militärischer Ausrüstung. 
Dem russischen Verteidigungs-
ministerium ist die Verantwor-
tung für die von der Sowjetunion 
übernommenen Bestände chemi-
scher Waffen und ihre sichere 
Lagerung bis zu ihrer vollständi-
gen Vernichtung übertragen 
worden. Am 20. August 2020 ist 
Alexej Nawalny schwer erkrankt 
und wurde in ein Krankenhaus in 
Omsk, Russische Föderation, 
eingeliefert. Am 22. August 2020 
wurde er in ein Krankenhaus in 
Berlin, Deutschland, verlegt. Ein 
Fachlabor in Deutschland hat 
anschliessend eindeutige Beweise, 
die auch von Laboren in Frank-
reich und Schweden bestätigt 
wurden, gefunden, dass Alexej 
Nawalny mit einem toxischen 
Nervenkampfstoff der Nowit-
schok-Gruppe vergiftet wurde. 
Dieser toxische Nervenkampf-
stoff steht in der Russischen 



16 

 Name Angaben zur 
Identität 

Gründe 

Föderation nur staatlichen Stellen 
zur Verfügung. Infolge der Ge-
samtverantwortung des Verteidi-
gungsministeriums für die sichere 
Lagerung und die Vernichtung 
chemischer Waffen kann der 
Einsatz solcher chemischer Waf-
fen im Hoheitsgebiet der Russi-
schen Föderation nur auf Vorsatz 
oder Fahrlässigkeit seitens des 
Verteidigungsministeriums und 
seiner politischen Führung zu-
rückzuführen sein. Aufgrund 
seiner Führungsposition im Ver-
teidigungsministerium der Russi-
schen Föderation ist Pavel Popov 
daher für die Unterstützung der 
Personen verantwortlich, die die 
Vergiftung von Alexej Nawalny 
mit dem Nervenkampfstoff No-
witschok, die nach dem Chemie-
waffenübereinkommen einen 
Einsatz von Chemiewaffen be-
deutet, durchgeführt haben oder 
daran beteiligt waren. 

15. Aleksei  
Yurievich 
KRIVORUCHKO 

Geschlecht: 
männlich; 
Geburtsdatum: 
17. Juli 1975; 
Geburtsort: 
Stavropol; 
Staatsangehö-
rigkeit: russisch; 
Titel: Stellvertre-
tender Verteidi-
gungsminister der 
Russischen Föde-
ration 

Aleksei Krivoruchko ist stellver-
tretender Verteidigungsminister 
der Russischen Föderation und 
trägt die Gesamtverantwortung 
für Rüstungsgüter. Dazu gehört 
die Kontrolle des Bestands des 
Ministeriums an Waffen und 
militärischer Ausrüstung. Er ist 
auch für deren Beseitigung im 
Rahmen der Umsetzung interna-
tionaler Verträge, die dem Vertei-
digungsministerium zugewiesen 
wurde, verantwortlich. Dem 
russischen Verteidigungsministe-
rium ist die Verantwortung für 
die von der Sowjetunion über-
nommenen Bestände chemischer 
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Waffen und ihre sichere Lagerung 
bis zu ihrer vollständigen Ver-
nichtung übertragen worden. Am 
20. August 2020 ist Alexej Na-
walny schwer erkrankt und wur-
de in ein Krankenhaus in Omsk, 
Russische Föderation, eingelie-
fert. Am 22. August 2020 wurde 
er in ein Krankenhaus in Berlin, 
Deutschland, verlegt. Ein Fachla-
bor in Deutschland hat anschlies-
send eindeutige Beweise, die auch 
von Laboren in Frankreich und 
Schweden bestätigt wurden, 
gefunden, dass Alexej Nawalny 
mit einem toxischen Nerven-
kampfstoff der Nowitschok-
Gruppe vergiftet wurde. Dieser 
toxische Nervenkampfstoff steht 
in der Russischen Föderation nur 
staatlichen Stellen zur Verfügung. 
Infolge der Gesamtverantwortung 
des Verteidigungsministeriums 
für die sichere Lagerung und die 
Vernichtung chemischer Waffen 
kann der Einsatz solcher chemi-
scher Waffen im Hoheitsgebiet 
der Russischen Föderation nur 
auf Vorsatz oder Fahrlässigkeit 
seitens des Verteidigungsministe-
riums und seiner politischen 
Führung zurückzuführen sein. 
Aufgrund seiner Führungspositi-
on im Verteidigungsministerium 
der Russischen Föderation ist 
Aleksei Krivoruchko daher für 
die Unterstützung der Personen 
verantwortlich, die die Vergiftung 
von Alexej Nawalny mit dem 
Nervenkampfstoff Nowitschok, 
die nach dem Chemiewaffen-
übereinkommen einen Einsatz 
von Chemiewaffen bedeutet, 
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durchgeführt haben oder daran 
beteiligt waren. 

B. Unternehmen und Organisationen 

 Name Angaben zur 
Identität 

Gründe 

1. Zentrum für 
wissenschaftliche 
Studien und 
Forschung 
(SSRC) 

alias Centre 
d'Études et de 
Recherches 
Scientifiques 
(CERS), Centre 
de Recherche de 
Kaboun 
Adresse: Barzeh 
Street, Po Box 
4470, Damascus 

Das Zentrum für wissenschaftli-
che Studien und Forschung 
(SSRC) ist die zentrale Organisa-
tion des syrischen Regimes für die 
Entwicklung chemischer Waffen. 
Das SSRC ist für die Entwicklung 
und Herstellung chemischer 
Waffen und der Raketen als deren 
Trägermittel zuständig und auf 
mehrere Standorte in Syrien 
verteilt. 

2. Staatliches wis-
senschaftliches 
Forschungs-
institut für orga-
nische Chemie 
und Technologie 
(GosNIIOKhT) 

Adresse: Shosse 
Entuziastov 23, 
11124 Moscow, 
Moscow Oblast, 
Russia; 
Telefon: +7 
(495) 673 7530; 
Fax: +7 (495) 
673 2218; 
Internet: 
http://gosniiokh
t.ru 
E-Mail: 
dir@gosniiokht.ru

Das staatliche wissenschaftliche 
Forschungsinstitut für organische 
Chemie und Technologie (Gos-
NIIOKhT) ist ein staatliches 
Forschungsinstitut und hat die 
Verantwortung für die Vernich-
tung der von der Sowjetunion 
übernommenen chemischen 
Waffenbestände. In seiner ur-
sprünglichen Rolle vor 1994 war 
das Institut an der Entwicklung 
und Herstellung chemischer 
Waffen, einschliesslich des jetzt 
als "Nowitschok" bekannten 
toxischen Nervenkampfstoffs, 
beteiligt. Nach 1994 nahm dieselbe 
Einrichtung am Regierungspro-
gramm für die Vernichtung der 
von der Sowjetunion übernom-
menen Bestände chemischer 
Waffen teil. Am 20. August 2020 
ist Alexej Nawalny schwer er-
krankt und wurde in ein Kran-
kenhaus in Omsk, Russische 
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Föderation, eingeliefert. Am 
22. August 2020 wurde er in ein 
Krankenhaus in Berlin, Deutsch-
land, verlegt. Ein Fachlabor in 
Deutschland hat anschliessend 
eindeutige Beweise, die auch von 
Laboren in Frankreich und 
Schweden bestätigt wurden, ge-
funden, dass Alexej Nawalny mit 
einem toxischen Nervenkampf-
stoff der Nowitschok-Gruppe 
vergiftet wurde. Dieser toxische 
Nervenkampfstoff steht in der 
Russischen Föderation nur staat-
lichen Stellen zur Verfügung. Der 
Einsatz eines toxischen Nerven-
kampfstoffs der Nowitschok-
Gruppe ist daher nur möglich, 
wenn das Institut seiner Verant-
wortung, Bestände an chemischen 
Waffen zu vernichten, nicht 
nachgekommen ist. 
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